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1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedin-
gungen und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäfts-
beziehungen 

(1) Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Ge-
schäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Ge-
schäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das Wertpapier-
geschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonder-
bedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen All-
gemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der 
Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden 
vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu 
ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank 
(Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser 
ausländischen Geschäftsstellen. 

(2) Änderungen 
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedin-
gungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder 
zustimmen oder sie ablehnen. Wenn es sich bei dem Kunden nicht 
um einen Verbraucher handelt, gilt die Zustimmung des Kunden als 
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (z. B. Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den 
von der Änderung betroffenen Zahlungsdienste-rahmenvertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen. 

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft 

(1) Bankgeheimnis 
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tat-
sachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder 
der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bank-
auskunft befugt ist. 

(2) Bankauskunft 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, 
seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Betragsmäßige An-
gaben über Kontostände, Sparguthaben, Depots oder sonstige der 
Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe 
von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht. 

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregis-
ter eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich 
die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. 
Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lau-
tende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere 
Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, 

erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall 
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, 
wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünsch-
ten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Aus-
kunftserteilung entgegenstehen.  

(4) Empfänger von Bankauskünften 
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen 
Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 

(1) Haftungsgrundsätze 
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen et-
was Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der 
in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungs-
pflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

(2) Weitergeleitete Aufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form 
ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erle-
digung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im 
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auf-
trag). Dies betrifft z. B. die Einholung von Bankauskünften bei an-
deren Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haf-
tung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des 
Dritten. 

(3) Störung des Betriebes 
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht 
zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrs-
störung, Verfügung von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. 

4. Entfällt. 

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der 
Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine 
erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. 
Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der 
letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 
Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der da-
rin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berech-
tigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreien-
der Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt 
ist, dass der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen 
Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder 
wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 
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6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kauf- 
    männischen und öffentlich-rechtlichen Kunden 

(1) Geltung deutschen Rechts 
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank 
gilt deutsches Recht. 

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden 
Ist der Kunde ein Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die 
Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständi-
gen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; 
dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und 
für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 
Die Bank selbst kann von diesem Kunden nur an dem für die kon-
toführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden. 

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden 
Die Gerichtsstandvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtli-
chen Sondervermögen vergleichbar sind. 

Kontoführung 
-------------------------------------------------------------------------------- 

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten  
    in laufender Rechnung) 

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse 
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas an-
deres vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalendermonats einen 
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum ent-
standenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und 
Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der 
sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbe-
dingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen 
Vereinbarung Zinsen berechnen. 

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigungen durch 
     Schweigen 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine 
Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein-
wendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei 
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der 
Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rech-
nungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu 
Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift 
nicht erteilt wurde. 

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 

(1) Vor Rechnungsabschluss 
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen einer 
falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten 

 
1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember. 

Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig 
machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zusteht (Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die 
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift 
bereits verfügt hat. 

(2) Nach Rechnungsabschluss 
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rech-
nungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch ge-
gen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto 
belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Be-
richtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag 
dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch 
gesondert geltend machen. 

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung 
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kun-
den unverzüglich unterrichten. Die Buchung nimmt die Bank hin-
sichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem 
die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde. 

9. Einzugsaufträge 

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt 
ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei der 
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem 
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag 
zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Be-
trag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die 
Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die 
Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst 
oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, 
macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht 
unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss 
erteilt wurde. 

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausge- 
      stellter Schecks 
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungs-
buchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 – bei Last-
schriften im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am 
dritten Bankarbeitstag2 – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht 
wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger 
eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank 
im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die 
Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind einge-
löst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten 
Zeitpunkt zurückgegeben werden. 

(3) SEPA-Vorabinformation (Pre-Notification) 
Die Pre-Notification ist die verpflichtende Information des Gläubi-
gers an den Zahler über die „anstehende Lastschrift“. Der Zahlungs-
pflichtige hat so die Möglichkeit, für eine ausreichende  
Deckung auf seinem Konto zu sorgen.  

Soweit die Bank als Gläubiger Zahlungen per SEPA-Lastschrift ein-
zieht, erfolgt die Information hierüber drei Kalendertage vor dem 
Fälligkeitstermin. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen 
Beträgen erfolgt eine einmalige Unterrichtung des 

2 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember. 



 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank 
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und  
Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Seite 3 von 7 

 

Zahlungspflichtigen vor dem ersten Lastschrifteinzug mit Angabe 
der Fälligkeitstermine. 

Die Bank ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob bei SEPA-Lastschriften 
des Kunden oder Dritter eine Pre-Notification vorliegt, da diese aus-
schließlich das Verhältnis zwischen Gläubiger und Zahlungspflichti-
gem betrifft.  

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd- 
      währungskonten 

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten  
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an 
den Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bar-
geldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwäh-
rungskonten (z. B. durch Überweisungen zulasten des Fremdwäh-
rungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Hei-
matland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollstän-
dig innerhalb des eigenen Hauses ausführt. 

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem 
     Kunden 
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisen-
termingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in 
fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbind-
lichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Wäh-
rung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die 
     Bank 
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung  
zulasten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfül-
lung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Um-
fang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die 
das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, we-
gen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande die-
ser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem 
Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, 
ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort au-
ßerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch 
nicht EURO) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die 
Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten ei-
nes Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn 
sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann.  
Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forde-
rungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von 
den vorstehenden Regelungen unberührt. 

(4) Wechselkurs  
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäf-
ten ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Bei Zah-
lungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdienste-rahmenvertrag. 

11. Mitwirkungspflichten des Kunden 

(1) Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es er-
forderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens 
und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere ei-
ner Vollmacht) unverzüglich mitteilt. 

 
3 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 

Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungs-
macht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) ein-
getragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende ge-
setzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäsche-
gesetz, ergeben. 

(2a) Klarheit von Aufträgen 
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht 
eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, 
die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei 
Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, 
insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN3 und 
BIC4, sowie der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen 
oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein. 

(2b) Aufträge per E-Mail 
Der Einsatz von E-Mail dient im Verhältnis nur dem Informations-
austausch. Rechtsgeschäftliche Erklärungen oder Aufträge, insbe-
sondere im Bereich des Zahlungsverkehrs und im Zusammenhang 
mit Wertpapiergeschäften, wird die Bank auf diesem Weg nicht an-
nehmen. 

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung  
      eines Auftrags oder einer Überweisung 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags oder einer Über-
weisung besondere Eile für nötig (z. B. weil ein Überweisungsbetrag 
dem Empfänger zu einem bestimmten Termin gutgeschrieben sein 
muss), hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmä-
ßig erteilten Aufträgen oder Überweisungen muss dies außerhalb 
des Formulars erfolgen. 

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank  
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- 
und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über 
die Ausführung von Aufträgen und Überweisungen sowie Informati-
onen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und et-
waige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von  
      Mitteilungen 
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden 
nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die 
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer 
Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierab-
rechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen 
des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet). 

12. Zinsen, Entgelte und Auslagen 

(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft 
üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang 
– Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und ergän-
zend aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde 
einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Hauptleis-
tung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinba-
rung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaus-
hang oder in dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine über das ver-
einbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 

4 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 
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Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur 
ausdrücklich treffen, auch wenn sie im „Preisaushang“ oder im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. Für die Vergü-
tung der darin nicht aufgeführten Hauptleistungen, die im Auftrag 
des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht wer-
den und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Ver-
gütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine anderen Vereinbarun-
gen getroffen wurden, die gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts 
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern 
keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Best-
immungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und 
Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buches). 

(3) Nicht entgeltfähige Leistungen 
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes 
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder 
die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt 
berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben. 

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei  
     Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen 
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit 
dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen 
mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts ande-
res vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung inner-
halb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die er-
höhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde 
gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist ein-
räumen.  

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in  
     Anspruch genommenen Leistungen  
Änderungen von Entgelten für Hauptleistungen, die vom Kunden im 
Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (z. B. Konto- und Depotführung), werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angebo-
ten werden.  
Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ableh-
nen. 
Wenn es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, 
gilt die Zustimmung des Kunden als erteilt, wenn er seine Ableh-
nung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden 
dem Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Än-
derung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kün-
digen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte 
Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde ge-
legt. 

(6) Auslagen 
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen  
     und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für  
     Zahlungen 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen 
mit Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kos-
ten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein-
barungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den ge-
setzlichen Vorschriften. Die Änderung von Entgelten von Zahlungs-
diensterahmenverträgen (zum Beispiel Girovertrag) richtet sich 
nach Absatz 5. 
 

(8) Verwaltungsgebühren von Fondsgesellschaften 
Wir weisen darauf hin, dass die SozialBank AG von Fondsgesell-
schaften für den Verkauf von deren Fondsprodukten eine Ab-
schluss- und/oder Verwaltungsgebühr erhalten kann. 

Sicherheiten für die Ansprüche der 
Bank gegen den Kunden 
-------------------------------------------------------------------------------- 

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten 
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, 
und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (z. B. Auf-
wendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer 
für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegen-
über der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen 
Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so besteht für die 
Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende 
Schuld, jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

(2) Veränderungen des Risikos 
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kun-
den zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch 
später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist je-
doch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine er-
höhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfer-
tigen.  

Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 

• sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig 
verändert haben oder sich zu verändern drohen oder 

• sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert 
haben oder zu verschlechtern drohen. 

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrück-
lich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Ein-
zelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdar-
lehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditver-
trag angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 
Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch 
dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Ver-
braucherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 ab-
geschlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne 
von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschließende Angabe über 
Sicherheiten enthalten ist. 
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 (3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 
      Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank 
eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ih-
rem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Ge-
schäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen. 

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank 

(1) Einigung über das Pfandrecht 
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Be-
sitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfand-
recht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank 
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig 
zustehen werden (z. B. Kontoguthaben). 

(2) Gesicherte Ansprüche 
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber 
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden 
der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so sichert das Pfandrecht 
die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld, jedoch erst ab ih-
rer Fälligkeit. 

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfü-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck 
verwendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines 
Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese 
Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Ak-
tien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Aus-
land für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfand-
recht nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Ge-
nussrechte und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nach-
rangigen Verbindlichkeiten der Bank. 

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine 
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde 
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehören-
den Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen. 

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten 
Wechseln 

(1) Sicherungsübereignung 
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An 
diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wech-
selankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte 
Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigen-
tum an diesen Wechseln. 

(2) Sicherungsabtretung 
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen 
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein 
Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum 
Einzug eingereicht werden (z. B. Lastschriften, kaufmännische Han-
delspapiere). 

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere 
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, 
dass ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet wer-
den darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Siche-
rungsabtretung nicht auf diese Papiere. 

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank 
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der 
Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Ein-
reichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zu-
stehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Ein-
zugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung 
des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungs-
eigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen For-
derungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung 
keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder 
sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Be-
zahlung nicht verfügen lässt. 

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabe- 
      verpflichtung 

(1) Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert 
aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht. 

(2) Freigabe 
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze 
nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in 
Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird 
bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtig-
ten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der 
für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, 
Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflich-
tet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden 
Werte auszuführen (z. B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung 
von Sparguthaben). 

17. Verwertung von Sicherheiten 

(1) Wahlrecht der Bank 
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die 
Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu ver-
wertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten 
des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht 
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird 
die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die 
als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache 
gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht. 
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Kündigung 
-------------------------------------------------------------------------------- 

18. Kündigungsrechte des Kunden 

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen (z. B. den Scheckvertrag), für die weder 
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung verein-
bart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

(2) Kündigung aus wichtigem Grund 
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündi-
gung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger 
Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die 
Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

19. Kündigungsrechte der Bank 

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhal-
tung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (z. B. den 
Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). 
Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die be-
rechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündi-
gung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes 
Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündi-
gungsfrist mindestens zwei Monate. 

(2) Kündigung unbefristeter Kredite 
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank je-
derzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.  
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kün-
digung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die 
Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen. 

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer  
      Kündigungsfrist 
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder 
einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berück-
sichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar wer-
den lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

• wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensver-
hältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über 
eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank 
verbundene Geschäfte (z. B. Aushändigung der Zahlungskarte) 
von erheblicher Bedeutung waren, bei Verbraucherdarlehen gilt 
dies nur, wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung rele-
vante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese ge-
fälscht hat und dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprü-
fung geführt hat oder 

• wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit 
eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des 
Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit ge-
genüber der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür beste-
henden Sicherheit – gefährdet ist oder  

• wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Ge-
schäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinba-
rung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen 
Frist nachkommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolgreichem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Ab-
mahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheit 
des Einzelfalls (§ 323 Absatz 2 und 3 BGB) entbehrlich. 

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei 
     Verzug 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für Kündi-
gung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser 
Regelung kündigen. 
 

(5) Kündigung von Basiskontoverträgen 
Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen ver-
traglichen Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen 
Bestimmungen kündigen. 

(6) Abwicklung nach einer Kündigung 
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 
Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung ei-
nes Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine 
sofortige Erledigung erforderlich ist (z. B. bei der Kündigung des 
Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke). 

20. BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungseinrichtung  
      des BVR 

(1) Instituts- und Einlagenschutz 
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungs-
einrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Als institutsbezogene Si-
cherungssysteme haben sie die Aufgabe, drohende oder beste-
hende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlosse-
nen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die die-
sen Sicherungssystemen angeschlossen sind, unterstützen sich ge-
genseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden. 
Über den Institutsschutz sind auch die Einlagen der Kunden  
– darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Ter-
mineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen – ge-
schützt. 

(2) Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung  
     GmbH 
Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbe-
zogene Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amt-
lich anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, 
sind Einlagen im Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 des Einlagensiche-
rungsgesetzes bis zu den Obergrenzen gemäß § 8 des Einlagensi-
cherungsgesetzes von der BVR Institutssicherung GmbH zu erstat-
ten. 



 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank 
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und  
Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Seite 7 von 7 

 

(3) Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung 
Die Sicherungseinrichtung schützt im Fall einer Insolvenz über den 
gesetzlichen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nach Maß-
gabe des § 1 Absatz 4 des Statuts der Sicherungseinrichtung. 

(4) Informationsbefugnisse 
Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem 
von ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die 
Bank ist befugt, der BVR Institutssicherung GmbH oder einem von 
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Stand: 17.09.2024 
 


